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Zusammenhang von „Gefangenenbefreiung“ spricht, meint er damit viel­
fach etwas anderes als das, was wir heute normalerweise darunter verste­
hen, nämlich nicht die Befreiung eines Gefangenen aus einem Verließ oder 
aus sonst einer Haft, sondern die Befreiung aus der Sklaverei, in die jemand 
als Kriegsgefangener geraten ist. Der captivus der frühmittelalterlichen 
Quellen ist oft nichts anderes als ein Sklave, die captivitas die Sklaverei. Der 
merowingische Heilige strebt also danach, solche in die Sklaverei verkauf­
ten oder noch zu verkaufenden Kriegsgefangenen zu befreien. Nun darf 
man dem einzelnen Bericht in einer Vita gewiß nicht ohne weiteres Glau­
ben schenken, aber in dem Topos der Legende wird sicherlich auch eine Re­
alität widergespiegelt, wissen wir doch aus anderen, unverdächtigen Quel­
len, nicht zuletzt aus den Briefen Gregors des Großen, daß die Kirchen­
männer sich häufig unter großen Opfern bemüht haben, den Unglückli­
chen, die in der Fremde versklavt worden waren, die Rückkehr in die 
Heimat zu ermöglichen. Daß wir es hier mit reiner, christlicher Nächsten­
liebe zu tun haben, steht außer Zweifel.

Merkwürdig scheint dabei freilich eines zu sein: In den Legenden ziehen 
die Heiligen oft weit umher und leisten dabei Erstaunliches, um Kriegsge­
fangene vor dem Verkauf in die Sklaverei zu bewahren oder um bereits 
Verkaufte in die Freiheit zurückzukaufen, aber kaum einem von ihnen 
kommt der Gedanke, daß sich in seiner unmittelbaren Umgebung, nämlich 
in den kirchlichen und weltlichen Grundherrschaften, Hunderte oder gar 
Tausende von Sklaven befinden, die seine Hilfe mindestens ebenso sehr ver­
dient haben könnten (eine seltene Ausnahme bildet der heilige Richarius, 
der nach England gegangen war und dort „Gefangene“ befreit hatte, dann 
aber erkannt haben soll, daß er zu allererst die Sklaven, die er selber im 
Frankenreich besaß, freilassen müsse38). Da möchte sich uns wohl die Frage 
aufdrängen; Wozu denn in die Ferne schweifen, wenn das Böse in Wirk­
lichkeit so nahe liegt? Jedoch wer so fragen wollte, würde vermutlich den 
springenden Punkt verkennen, auf den es damals bei Jenen „Gefangenenbe­
freiungen“ angekommen war. In den Bußbüchern der Zeit lesen wir von 
dem Fall Si quis servum in captivitatem duxerit aut transmiserit (= „Wenn 
einer einen Sklaven in die Gefangenschaft bzw. die Sklaverei bringt oder 
schickt“), und für diesen Fall wird dann eine bestimmte Buße 
vorgeschrieben39. Ist das aber nicht widersinnig, einen „Sklaven“ in die
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